
RAMMLERCUP- 
REGLEMENT DES OV ERLACH 

 
 

 
1. Für den Rammlercup müssen die Sechserkonkurrenz und zwei 

Ausstellung nach Wahl besucht werden. Es werden auch 
Rammlerschauen berücksichtigt. Es wird jeweils nur das Resultate 
vom 1. Rammler gezählt.  

 
1.1 Findet eine Schweizerische-Rammlerschau statt. Ist diese mit der 

Sechserkonkurrenz zusammen gesetzt und es wird nur noch eine 
 Ausstellung nach Wahl besucht. 
 
2. Die Auswertung für den Rammlercup erfolgt nach der 

Richtpunkttabelle. 
 
3. Jeder Züchter kann mit mehreren Rassen gleichzeitig      
       Konkurrieren  
 
4. Für den Rammlercup wird für jeden der die Bedingungen erfüllt 

einen Naturalpreis abgegeben. 
 
5.    Für den 1. Rang der Mitglieder inkl. Jungzüchter wird ein Wanderpreis                           

abgegeben. Dieser geht nach 3 x Gewinn in Folge, oder nach 5 
Jahren, wer ihn am meisten gewonnen hat, in festen Besitz über. Bei 
Gleichheit zählt die bessere Punktzahl. Bei gleicher Punktzahl 
Entscheidet der Vorstand.  

        
 
 
Das vorliegende Reglement wurde an der HV vom 17.03.2017  
genehmigt und tritt ab sofort in Kraft. 
 
       
       Der Präsident:        Die Sekretärin:                            

                                   
 


